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trägt 15%. (Solche Bezugsteile sind: Remune¬
rationen, jährlich wiederkehrende Ueberstunden-
Entlohnungen, Personalzulagen usw.)
Abstand von der Kürzung:
Nach § 6 des Artikels I und Artikel V, Absatz 3,

kann von der 8ub b angeführten 15%igen Kürzung
ganz oder teilweise abgesehen werden. Es kann aber
auch um einen höheren Prozentsatz gekürzt werden.
Hierüber hat bei den Gemeindeangestellten nach
Artikel V, Absatz 3, der Gemeindevorstand (wohl
richtiger der Gemeindeausschuß) zu entscheiden.

Von der Kürzung ausgenommene Geldbezüge:
Die Familienzulagen, Mietzinsbeihilfen und

Reise- und Uebersiedlungsgebühren dürfen nicht ge¬
kürzt werden (8 2, Abs. 1).

Einschränkung der Kürzung:
a) 8 3, Abs. 4. Nach Durchführung der Kürzung
darf in einer höheren Stufe niemals weniger er¬
übrigen, als von dem höchsten Betrag der nächst¬
niederen Stufe nach Durchführung der auf diesen
Betrag entfallenden Kürzung erübrigt. (Grenz-
sälle: Ein Beamter hat einen Jahresbezug von
8 3400-—, die Kürzung ist hier 4 %, der Monats-
bezug ist 272-— 8. Ein anderer Beamter hat
einen Jahresbezug von 3425 8; hier tritt die
5%ige Kürzung ein, er würde demnach einen ge¬
ringeren Monatsbezug erhalten als jener Beamte,
der nur 3400 8 Jahresbezug hat. Daher muß
auch dieser Beamte monatlich 272 8 erhalten.)
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